
Röntgendiagnostik	einschließlich	CT	
verfügen;	das	heißt	Teleradiologie	ist	
dem	Radiologen	vorbehalten.	
Am	Untersuchungsort	muss	ein	Arzt	
mit	 Kenntnissen	 im	 Strahlenschutz	
anwesend	sein,	der	mit	dem	„Telera-
diologen“	 kommuniziert	 (Patienten-
aufklärung,	 Überwachung,	 Ausfall-
konzepte).	 Der	 Kenntnisnachweis	
erfolgt	 analog	 zu	 Nr.	 1	 durch	 Teil-
nahme	am	Kenntniskurs	 und	durch	
praktische	Einweisung.	Die	bisher	bei	
erteilten	 Genehmigungen	 so	 nach-
gewiesenen	 Kenntnisse	 gelten	 fort.	
Künftig	 (bei	 Neueinrichtung	 von	
Teleradiologie)	 ist	 der	 in	 der	 Fach-
kunde-Richtlinie	 vorgesehene	 spezi-
elle	 Kenntniskurs	 für	 die	 ärztliche	
Tätigkeit	 vor	 Ort	 zu	 besuchen.	 Die	
praktische	 Erfahrung	 ist	 über	 zwei	
Wochen	 hinweg	 arbeitstäglich	 in	
dem	 relevanten	 Anwendungsgebiet	
zu	 erwerben	 und	 mit	 einer	 schrift-
lichen	 Bestätigung	 durch	 den	 fach-
kundigen	 Arzt	 („Teleradiologe“)	
nachzuweisen.

Die	Kenntnisse	des	Arztes	am	Unter-
suchungsort	 gelten	 auch	 als	 nach-
gewiesen,	 wenn	 eine	 Fachkunde		
im	Strahlenschutz	(„Teilfachkunde“)	
und	die	Bestätigung	eines	Teleradio-
logen	über	 ausreichende	praktische	
Erfahrung	und	Einweisung	vorliegen.	
So	 kann	 zum	 Beispiel	 ein	 fachkun-
diger	 Internist	 für	 Thoraxuntersu-
chungen	am	Ort	mit	einem	Teleradi-
ologen	(der	dann	auch	die	rechtferti-
gende	Indikation	stellt)	CT	–Untersu-
chungen	vornehmen.

3. Fachkunde im Strahlenschutz nach 
Röntgenverordnung
Die	 neue	 Fachkunde-Richtlinie	 er-
schließt	 Möglichkeiten	 für	 spezielle	
Fachkunden,	die	es	bisher	nicht	gab.
Die	Fachkunde	im	Strahlenschutz	gilt	
in	dem	Umfang	fort,	wie	sie	vor	dem	
01.07.2002	 (Verordnung	 zur	 Ände-
rung	 der	 Röntgenverordnung	 und	
anderer	 atomrechtlicher	 Verordnun-
gen	 vom	 18.06.2002)	 bzw.	 zum		
28.	 2.	 2006	 bestanden	 hat.	 Sie	 gilt	
nur	für	die	Anwendungsgebiete,	für	
die	die	Fachkunde	erworben	worden	
ist.	 Die	 Fachkunde	 beschränkt	 sich	
damit	auf	Geräte	und	Methoden,	die	
zum	 jeweiligen	 Zeitpunkt	 üblicher-
weise	eingesetzt	worden	sind.	

Beispiele:
Ein	 Facharzt	 für	 Innere	 Medizin	
erhielt	 auf	Grund	 seines	Zeugnisses	
die	 Fachkunde	 für	 Abdomen.	 Er	
hatte	eingehend	Kenntnisse	auf	dem	
Gebiet	der	konventionellen	Röntgen-
diagnostik	erbracht.	 Ein	Gastroente-
rologe	mit	eingehenden	Kenntnissen	
in	der	Intervention	an	den	Gallenwe-
gen	erhielt	ebenfalls	die	Fachkunde	
für	 Abdomen.	 Beide	 können	 ihre	
Arbeitsinhalte	ausschöpfen	und	brau-
chen	keine	„neue“	Fachkunde	nach	

„neuer“	Richtlinie	erwerben.
Wichtig	 bleibt,	 dass	 die	 Fachkunde,	
wie	 bereits	 mehrfach	 im	 Ärzteblatt	
veröffentlicht1,	 künftig	 aller	5	 Jahre	
durch	Besuch	eines	entsprechenden,	
von	der	zuständigen	Landesbehörde	
(in	Sachsen	dem	Sächsischen	Staats-
ministerium	 für	 Wirtschaft	 und	
Arbeit)	 anerkannten	 Kurses	 aktuali-
siert	werden	muss.	Der	Zeitpunkt,	bis	
zu	dem	erstmalig	eine	Aktualisierung	
erfolgt	sein	muss,	ergibt	sich	aus	den	
Übergangsbestimmungen,	§	45	Abs.	
6	i.V.m.	§	18a	RöV,	Abschnitt	11	der	
Richtlinie	 (zum	 Beispiel	 01.07.2007	
für	alle,	die	die	Fachkunde	nach	1987	
erworben	haben).	

Anerkannte	Aktualisierungskurse	kön-
nen	auch	als	Bestandteil	von	Fortbil-
dungsveranstaltungen	und	Kongres-
sen,	auch	zeitlich	gestaffelt,	angebo-
ten	 werden.	 Die	 Fachkundebeschei-
nigung	 (durch	 die	 Sächsische	 Lan-
desärztekammer)	und	die	Teilnahme-
bescheinigungen	 an	 anerkannten	
Aktualisierungskursen	 (bzw.	 in	 Ein-
zelfällen	der	Aktualisierungsbescheid	
des	 Sächsischen	 Staatsministeriums	
für	 Wirtschaft	 und	 Arbeit)	 gelten	
künftig	zusammen	als	Nachweis	der	
erforderlichen	Fachkunde.	
Wurde	 die	 Fachkunde	 nicht	 fristge-
recht	aktualisiert,	so	gilt	sie	nach	den	
Bestimmungen	 der	 RöV	 nicht	 fort.	
Die	 Sächsische	 Landesärztekammer	
entscheidet	 dann	 im	 Einzelfall.	 Sie	
wird	zunächst	die	bestätigte	Anmel-
dung	zum	nächstmöglichen	Kurster-
min	 akzeptieren,	 kann	 jedoch	 auch	
weitergehende	 Anforderungen	 ver-
langen.	Nach	erfolgreich	nachgehol-
ter	 Aktualisierung	 bescheinigt	 die	
Sächsische	Landesärztekammer,	dass	
die	 Fachkunde	 im	 Strahlenschutz	
fortgilt.

Der	 bisherige	 Standpunkt,	 dass	 die	
Fachkunde	 –	 auch	 nach	 Auskunft		
der	 Rechtsabteilung	 der	 Bundesärz-
tekammer	 –	 dem	 Fachgebiet	 subsi-
diär	ist	und	eine	Fachkundetätigkeit	
außerhalb	 des	 Gebietes	 nicht	 mög-
lich	 ist,	 wird	 durch	 die	 Fachkunde-
Richtlinie	untermauert.
Wer	vor	dem	1.	3.	2006	mehr	als	die	
Hälfte	 seiner	Sachkunde	abgeleistet	
hat,	 kann	 die	 Fachkunde	 nach	 den	
Vorgaben	 der	 bis	 zum	 28.	 2.	 2006	
gültigen	 „alten“	 Richtlinie	 erhalten.	
Das	 gilt	 auch	 für	 die	 erforderlichen	
Kurse	 im	 Strahlenschutz.	 Die	 Aner-
kennung	 von	 „bisherigen“	 Kursen	
gilt	 nach	 Übergangsregelung	 maxi-
mal	 bis	 zum	 30.	 6.	 2007.	 Danach	
muss	zum	Erwerb	der	Fachkunde	das	
erforderliche	 Kursvolumen	 nach	

„neuer“	Richtlinie	ausgeschöpft	wer-
den	(Spezialkurs	CT,	Spezialkurs	Inter-
ventionsradiologie	usw.).

Prof.	Dr.	med.	habil.	Heinrich	Platzbecker
Vorsitzender	der	Prüfungskommission	

Fachkunde	nach	RöV

1	Ärzteblatt Sachsen Heft 4/2005, S. 179; Heft 
8/2002, S. 381
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11. Sächsisches  
Seniorentreffen
Auch	 in	 diesem	 Jahr	 lud	 der	 Kam-
merpräsident	die	ärztlichen	Senioren	
und	 ihre	 Partner	 zu	 einer	 Ausfahrt	
ein.	 Das	 11.	 Seniorentreffen	 hatte	
das	Neue	Grüne	Gewölbe	zum	Ziel.	
Zu	 vier	 Terminen	 mit	 jeweils	 6	 Füh-
rungen	brachten	die	Busse	die	 inte-
ressierten	 Senioren	 zum	 Grünen	
Gewölbe	 im	Dresdener	Schloss.	Vor-
bei	 an	 langen	 Warteschlangen	 wur-
den	 sie	 in	 die	 erste	 Etage	 zu	 den	
Ausstellungsräumen	geleitet.
Die	Besucher	erfuhren	in	einem	klei-
nen	einleitenden	Vortrag	etwas	über	
die	Historie	der	Ausstellung,	über	die	
Gründer	und	spätere	Mäzene,	darü-
ber	wie	die	Ausstellungsstücke	den		
II.	Weltkrieg	überstanden	haben	und	
manche	unter	ihnen	Spätheimkehrer	
waren.	Auch	die	Motive	waren	inte-
ressant.	 In	 erster	 Linie	 sollten	 die	
Schatzkunstwerke	 und	 Pretiosen	
Reichtum	 und	 Macht	 der	 absolutis-
tischen	 Herrscher	 demonstrieren.	
Bestimmte	 Stücke	 wurden	 jedoch	
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gezielt	 bei	 Staatsanlässen	 mit	 dem	
taktischen	 Bemühen	 eingesetzt,	
Staatsgäste	 geneigt	 und	 positiv	 zu	
stimmen.	Die	Schätze	begleiteten	die	
Herrscher	 dazu	 auch	 auf	 ihren	 Rei-
sen.	 Zeugnis	 davon	 legt	 die	 Samm-
lung	historischer	Etuis	im	„Raum	der	
reisenden	 Pretiosen“	 ab.	 In	 den	 12	
Ausstellungsräumen,	 die	 überwie-
gend	nach	zeitlichen	Epochen	geord-
net	 sind,	 wurde	 immer	 wieder	 auf	
die	Schöpfer	der	Kunstwerke	einge-
gangen.	Am	bekanntesten	ist	sicher	
Dinglinger	 und	 sein	 „Goldenes	 Kaf-
feezeug“	oder	der	„Thron	des	Groß-
moguls“.	 Der	 Betrachter	 steht	 mit	
Bewunderung	und	Ehrfurcht	vor	dem	
hohen	 künstlerisch-handwerklichen	
Können	 eingedenk	 der	 vergleichs-
weise	 bescheidenen	 technischen	
Möglichkeiten	 früherer	 Zeiten	 vor	
den	 Vitrinen,	 wie	 zum	 Beispiel	 vor	
dem	 Kirschkern	 mit	 den	 185	 ge-
schnitzten	Gesichtern	geschaffen	um	
das	Jahr	1589	oder	der	großen	Elfen-
beinfregatte	 von	 Jacob	 Zeller	 aus	
dem	 Jahr	 1620.	 Irgendwie	 findet	
man	unter	so	vielen	wertvollen	schö-
nen	Dingen	ein	Lieblingsstück,	dass	
man	nach	der	Führung	noch	einmal	
von	 allen	 Seiten	 betrachtet.	 Dann	
geht	man	hinaus	mit	den	Gedanken,	
einen	sehr	gegenständlichen	Beweis	
von	Sachsens	Glanz	erlebt	zu	haben,	
nicht	 immer	 derlei	 Dinge	 nur	 im	
Tower	in	London	oder	im	Katharinen-
palast	 in	 St.	 Petersburg	 zu	 suchen	
und	ganz	bestimmt	wiederzukommen.
Die	 Zeitplanung	 war	 so	 angelegt,	
dass	die	Teilnehmer	des	Seniorentref-
fens	 vor	 oder	 nach	 dem	 Ausstel-
lungsbesuch	Zeit	fanden,	den	kurzen	
Weg	zur	Frauenkirche	zu	gehen,	am	
quirligen	Treiben	um	die	Kirche	 teil-
zunehmen,	einen	Blick	in	die	Kirche	
hinein	 zu	werfen	oder	auf	das	Aus-
sichtsplateau	 unter	 der	 Kuppel	 zu	
steigen.	 Dort	 zeigten	 sich	 Dresden	
und	die	Elbe	an	einem	wunderschö-
nen	 sonnigen	 und	 warmen	 Herbst-
tag	von	 ihrer	schönsten	Seite.	Tradi-
tionsgemäß	wurde	das	Seniorentref-
fen	im	Kammergebäude	fortgesetzt.	
Nach	einem	Mittagessen	erwarteten	
die	Gäste	zwei	Vorträge	(mit	Darbie-
tung),	die	dem	Tag	in	gleicher	Weise	
eine	interessante	Prägung	gaben.
Herr	 Heyne	 von	 Klanghütte	 e.V.	
führte	in	seiner	musikalischen	Einlei-

tung	 sehr	 unterschiedliche	 Instru-
mente	aus	verschieden	Zeitepochen	
und	Kulturen	der	Erde	vor.	Als	Zuhö-
rer	 konnte	 man	 bei	 den	 vorgespie-
lten	Tönen,	Klängen	und	manchmal	
disharmonischen	Geräuschen	in	sich	
hinein	hören	und	die	eigenen	beglei-
tenden	 Stimmungen	 verfolgen.	 Es	
war	 gut	 zu	 verstehen,	 dass	 damit	
therapeutisch	 gearbeitet	 werden	
kann.	 Herr	 Kollege	 Dr	 Schiller	 aus	
Glauchau	schilderte	 im	zweiten	Vor-
trag	 überaus	 lebendig,	 anrührend	
und	 interessant	 seine	 Reisen	 als	
Augenarzt	in	6	freiwilligen	Einsätzen	
in	 der	 dritten	 Welt.	 Als	 ärztlicher	
Senior	 war	 er	 auf	 eigene	 Kosten	 in	
Uganda,	 Tansania,	 Ägypten	 und	
China	tätig.	Der	Dia-Vortrag	ließ	die	
Zuschauer	 teilhaben	 an	 den	 Erfah-
rungen	 über	 häufige	 ophthalmolo-
gische	 Diagnosen,	 über	 die	 Mühsal	
und	 den	 Erfindungsreichtum,	 mit	
bescheidenen	Mitteln	eine	möglichst	
optimale	 Behandlung	 zu	 erreichen,	
Ärzte	vor	Ort	anzuleiten	und	zu	schu-
len,	aber	auch	über	Land	und	Leute,	
was	man	isst	(und	was	einem	Mittel-
europäer	schwer	fällt	zu	essen)	und	
immer	 wieder	 die	 Dankbarkeit	 der	
Menschen,	dass	ihnen	geholfen	wur-
	de.	Die	Zuschauer	meinen	auch	die	
Dankbarkeit	des	Referenten	herauszu-
	hören,	in	der	Lebensphase	des	„Ruhe-
ständlers“	so	sinngebend	gebraucht	
zu	werden	und	tätig	sein	zu	können.
Der	Tag	verging	–	so	wie	auch	in	den	
vergangenen	 Jahren	 –	 mit	 vielen	
guten	 kollegialen	 Gesprächen	 und	
klang	mit	dem	gemeinsamen	Kaffee-
trinken	 aus.	 Das	 Interesse	 an	 den	
jährlichen	 Seniorentreffen	 ist	 unge-
brochen	 zunehmend.	 Der	 Senioren-
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ausschuss	 befasste	 sich	 in	 seinen	
Beratungen	 mehrfach	 mit	 der	 The-
matik	und	suchte	nach	Wegen,	den	
steigenden	 Zahlen	 organisatorisch	
gerecht	zu	werden.	In	diesem	Zusam-
menhang	 bittet	 der	 Ausschuss	 um	
Verständnis	für	zwei	Entscheidungen.	
Es	 ist	 leider	 erforderlich,	 die	 Einla-
dungsfrequenz	für	jüngere	Senioren	
noch	einmal	zu	strecken	und	für	alle	
Senioren	 einen	 angemessenen,	 klei-
nen	Selbstbeteiligungsbetrag	zu	erhe-
ben.	Mit	diesen	Maßnahmen	hoffen	
die	Mitglieder	des	Seniorenausschus-
ses,	auch	weiterhin	diese	schöne	Tra-
dition	fortsetzen	zu	können.

Dr.	med.	Ute	Göbel
Rosentalgasse	19,	04105	Leipzig
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